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Wa ld ort Wirbel Au sgleichsfläche A2 (Ma ßsta b 1 : 5.000)

Wa ld ort Wolfsra in Au sgleichsfläche A3 u nd  Ökokontofläche (na chrichtlich, Ma ßsta b 1 : 5.000)

5. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 Ba u GB)

öffentliche S traßenverk ehrsfläche

S traßenbegrenzungslinie

landw irtschaftlicher W eg
M ehrz w eck streifen zur Anlage von
Parkplätz en, Baumpflanzungen, Grundstück sausfahrtenM

Verk ehrsflächen besonderer Z w eck bestimmung

Präa m bel 
 
1. Sa tzu ng 
Der M ark t Eschau hat aufgrund von  
 § 10 des Baugesetz buches (BauGB) in der Fassung der Bek anntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S . 3634) 

 Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der 
Bek anntmachung vom 22. August 1998 (GVBl 1998, S . 796), zuletzt durch Art. 17a Abs. 2 
des Gesetz es vom 13. Dez ember 2016 (GVBl. S . 335) 

 Art. 6 und Art. 81 der BAYERIS CHEN BAUORDNUNG (BayBO) in der Fassung der 
Bek anntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S . 588, BayRS  2132-1-l), zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetz es vom 12. Juli 2017 (GVBl. S . 375) 

 der BAUNUT Z UNGS VERORDNUNG (BauNVO) in der Fassung der Bek anntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S . 3786) 

 sow ie der Planzeichenverordnung in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl.1991 I 
S .58), zuletzt geändert durch Artik el 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S . 1509)  

den Bebauungsplan „Quelle“ in öffentlicher S itzung am 02.07.2018 beschlossen. 
 
§ 1 Räu m licher Geltu ngsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Quelle“ ergibt sich aus der Festsetzung 
im zeichnerischen T eil des Bebauungsplans. 
 
§ 2 Besta nd te ile d er Sa tzu ng 
Der Bebauungsplan „Quelle“ besteht aus dem Lageplan mit zeichnerischem und textlichem T eil 
vom 02.07.2018. Dem Bebauungsplan w ird die Begründung vom 02.07.2018 beigefügt.  
 
M ark t Eschau, den ..............................................  
 
 
...........................................................................  
Günth e r     1. Bürgermeister 
 (Dienstsiegel) 
 

6. Ver- u nd  Entsorgu ng (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 Ba u GB)
Fläche für Entsorgungsanlagen, 
Z w eck bestimmung Rück haltung von Niederschlagsw asser
Versorgungsanlagen, 
Trafo und Breitbandverteiler

Pflanzgebot: Heck e, S trauchgehölz

7. Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 u nd  25 Ba u GB)

öffentliche Grünfläche

Umgrenzung der Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, S träuchern und sonstigen Bepflanzungen

Pflanzbindung: Erhalt Laub-/Obstbaum Bestand
Pflanzgebot: Laubbaumhochstamm
(S tandort verbindlich)
Pflanzgebot: Laubbaumhochstamm oder Obstbaum
(S tandort flexibel)

E.     Textliche Festse tzu ngen   
1. Mischgebie t gem äß § 6 Ba u NVO  
1.1 Das M ischgebiet dient dem W ohnen und der Unterbringung von Gew erbebetrieben, die das 

W ohnen nicht w esentlich stören. 
1.2 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind im M ischgebiet die allgemein zulässigen Nutzungen nach § 

6 Abs. 2, Nr. 3 (Einzelhandelsbetriebe) und Nr. 7 (T ank stellen) nicht zulässig. 
1.3 Gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die allgemein oder ausnahmsw eise 

zulässigen Nutzungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht 
zulässig. 

2. Eingeschränktes Gewerbegebie t gem äß § 8 Ba u NVO  
2.1 Das eingeschränkte Gew erbegebiet dient vorw iegend der Unterbringung von nicht erheblich 

belästigenden Gew erbebetrieben. 
2.2 Gemäß § 1 Abs. 5 i. V. Abs. 9 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe aller Art in den 

eingeschränkten Gew erbegebieten GEe 1 und GEe 2 nicht zulässig. 
2.3 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind die allgemein zulässigen Nutzungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 

BauNVO (T ank stellen) im eingeschränkten Gew erbegebiet GEe 2 nicht zulässig 
2.4 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die ausnahmsw eise zulässigen Nutzungen nach § 8 

Abs. 3 Nr. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten) im eingeschränkten Gew erbegebiet nicht 
zulässig.  

2.5 Z ulässig sind Betriebe und Anlagen, deren S challemissionen die folgenden 
Geräuschkontingente LEK nach DIN 45691 w eder tags (06.00 – 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 – 06.00 Uhr) überschreiten (siehe auch Planzeichnung).  

Fläche  LEK tags LEK nachts 
GEe 1  65 dB(A) 50 dB(A) 
GEe 2 65 dB(A) 50 dB(A) 
 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. 
Die Geräuschkontingente beziehen sich auf die privaten Grundstück sflächen (m²).  
Die DIN 45691 k ann im Bauamt des M ark tes Eschau, Rathausstraße 13 eingesehen w erden.  

3. Sond ergebie t gem äß § 11 Abs. 3 Nr. 2 Ba u NVO  
3.1 Das S ondergebiet dient der Unterbringung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes im 

S inne von § 11 Abs. 2 BauNVO mit den dazugehörigen baulichen Anlagen und 
Nebenanlagen.  
 
Z ulässig ist ein Lebensmitteldiscounter oder ein Lebensmittelvollsortimenter mit 
branchenüblichen Randsortimenten mit maximal 1.200 qm Verk aufsfläche. 
 

3.2 Z ulässig sind Betriebe und Anlagen, deren S challemissionen die folgenden 
Geräuschkontingente LEK  nach DIN 45691 w eder tags (06.00 – 22.00 Uhr) noch nachts 
(22.00 – 06.00 Uhr) überschreiten (siehe auch Planzeichnung). 

Fläche  LEK tags LEK nachts 
SOe EK 62 dB(A) 47 dB(A) 
 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. 
Die Geräuschkontingente beziehen sich auf die privaten Grundstück sflächen (m²).  

 Die DIN 45691 kann im Bauamt des M ark tes Eschau, Rathausstraße 13 eingesehen   
w erden.  

4. Ma ß d er ba u lichen Nu tzu ng 
4.1 Das M aß der baulichen Nutzung w ird bestimmt durch die Festsetzung der höchstzulässigen 

Grundflächenzahl (GRZ ) und die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen, jew eils gemäß 
Planeinschrieb. 

4.2 Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen ist im M ischgebiet definiert durch die 
Festsetzung der maximal zulässigen W and- und Gebäudehöhe in m, im eingeschränkten 
Gew erbegebiet und im S ondergebiet durch die Festsetzung der maximal zulässigen 
Gebäudehöhe in m.  

4.3 Für Grundstück e bis zu einer Länge von 50 m entlang der Planstraße A ist der untere 
Bezugspunk t für die W andhöhe und die Gebäudehöhe die entlang der jew eiligen 
Grundstück sgrenze gemittelte Höhe des Fahrbahnrandes der Planstraße A.  

4.4 Für Grundstück e mit einer Länge von mehr als 50 m entlang der Planstraße A ist der 
untere Bezugspunkt für die W andhöhe und die Gebäudehöhe die entlang der jew eiligen 
Gebäudelänge gemittelte Höhe des Fahrbahnrandes der Planstraße A.  

4.5 Der obere Bezugspunk t für die W andhöhe ist der S chnittpunkt der Dachhaut mit der 
Außenseite der Außenw and des Gebäudes an der T raufseite.  
Bei Gebäuden mit Flachdächern oder Pultdächern ist der obere Bezugspunkt für die 
W andhöhe der obere Abschluss der W and (z.B. Oberk ante Attik a). 

4.6 Die Gebäudehöhe ist das M aß z w ischen der Gebäudeoberk ante (z.B. First) und dem 
unter 4.3 und 4.4 definierten unteren Bezugspunkt. 

4.7 Ausnahmsw eise darf die maximal zulässige Gebäudehöhe durch untergeordnete Bauteile 
w ie bspw. Dachaufbauten für technische Einrichtungen w ie Lüftungsanlagen, 
Photovoltaik anlagen etc.  überschritten w erden, sofern diese auf die technisch 
erforderliche Höhe beschränkt w erden. 

4.8 Eine Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe gemäß Z iff. 4.5 ist bis max. 1,50 m 
zulässig. Dachaufbauten und technische Anlagen sind von der Fassade um mind. 2,0 m 
zurück zusetzen. 

5. Ba u weise 
5.1 Die überbaubaren Grundstück sflächen sind durch Baugrenzen im zeichnerischen T eil 

festgesetzt. 
5.2 Für die M ischgebiete und eingeschränkten Gew erbegebiete w ird eine offene Bauw eise 

nach § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.   
5.3 Für das S ondergebiet w ird eine abw eichende Bauw eise nach § 22 Abs. 4 BauNVO mit 

einer zulässigen Bauk örperlänge bis zu 60 m festgesetzt.  
 

5. Ba u weise 
5.1 Die überbaubaren Grundstück sflächen sind durch Baugrenzen im zeichnerischen T eil 

festgesetzt. 
5.2 Für die M ischgebiete und eingeschränkten Gew erbegebiete w ird eine offene Bauw eise 

nach § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.   
5.3 Für das S ondergebiet w ird eine abw eichende Bauw eise nach § 22 Abs. 4 BauNVO mit 

einer zulässigen Bauk örperlänge bis zu 60 m festgesetzt.  
6. Erschließu ng  

In den in der Planzeichnung festgesetzten „Bereichen mit bedingter Festsetzung für die 
Planstraße B und die Planstraße C“ ist die Aufnahme der Nutzung als öffentliche 
Verk ehrsflächen erst zulässig, w enn der Umstand eintritt, dass im nördlichen Anschluss an 
den Geltungsbereich ein Bebauungsplan für den 2. Bauabschnitt rechtsk räftig w ird, in 
dem die Planstraßen B und C nach Norden fortgesetzt w erden (§ 9 Abs. 2 S . 1 Nr. 2 
BauGB). Landw irtschaftlicher Verk ehr ist von dieser Regelung ausgenommen. 

7. Nie d erspa nnu ngsleitu ngen 
Niederspannungsleitungen sind nur in unterirdischer Bauw eise zulässig. 
 

8. Mit Rechten bela ste te Flächen  
8.1 Für den in der Planz eichnung gek ennzeichneten Bereich w ird ein Geh- und Fahrrecht 

zugunsten der Eigentümer und rechtmäßigen Nutzer (z.B. M ieter, Besucher) des 
Grundstück s mit der Fl.-Nr. 2824/3 festgesetzt.  
Dieses Recht tritt erst in K raft, w enn der landw irtschaftliche W eg im S üden des 
Geltungsbereichs als Erschließung für dieses Grundstück entfällt (§ 9 Abs. 2 S . 1 Nr. 2 
BauGB). 

9. Grünord nu ng (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 u nd  Nr. 25 Ba u GB) 
9.1 Die öffentlichen Grünflächen sind von einer Überbauung oder Versiegelung freizuhalten 

und gemäß Planz eichnung durch die Anpflanzung von Laubbaumhochstämmen, 
S trauchgehölz en, K leingehölz en, S tauden und Gräser oder die Ansaat von Rasen 
dauerhaft gärtnerisch zu gestalten.  

9.2 Die bestehenden Obst- und Laubbäume auf den öffentlichen Grünflächen (vgl. Plan-
darstellung.) sind in ihrem Bestand zu erhalten, zu pflegen und bei Ausfall durch 
entsprechende Nachpflanzungen zu ersetzen.  

9.3 Im Bereich der M ehrz w eck streifen ist eine straßenbegleitende Laubbaumreihe mit 
regelmäßigen Pflanz abständen bis maximal 15 m anzupflanzen; es ist eine einheitliche 
Baumart zu w ählen. Als Unterpflanzung sind die Pflanz flächen durch K leingehölz e, 
S tauden und Gräser zu bepflanz en oder mit Gras- und K rautsaatgut standortgerechter 
M ischungen anzusäen. Die festgesetzten Pflanz standorte k önnen bei gleicher Anzahl um 
bis zu 5 m verschoben w erden. 

9.4 Die unbebauten Flächen bebauter Grundstück e, sow eit nicht als Betriebs- und 
Erschließungsflächen befestigt, sind dauerhaft gärtnerisch zu gestalten. 

9.5 Z ur Randeingrünung der Baugebiete w erden auf privaten Grünflächen die Pflanzung von 
Laubbaumreihen, Gehölz gruppen und Heck en festgesetzt (vgl. Planz eichnung). 

9.6 Die Flächen zum Anpflanz en von Bäumen, S träuchern und sonstigen Bepflanzungen auf 
den Grundstück en am nördlichen Rand des Geltungsbereichs sind von einer Überbauung 
oder Versiegelung freizuhalten und gemäß Planz eichnung durch die Anpflanzung von 
Laubbaumhochstämmen und hochw achsenden S trauchgehölz en dauerhaft gärtnerisch zu 
gestalten. 

 9.7 Auf den privaten Grundstück sflächen südlich der Planstraße A ist eine straßenbegleitende 
Laubbaumreihe mit regelmäßigen Pflanz abständen bis maximal 15 m anzupflanzen. Die 
festgesetzten Pflanz standorte k önnen bei gleicher Anzahl um bis zu 5 m verschoben 
w erden. 

9.8 Bei der Errichtung von Pk w-S tellplätz en auf privaten Grundstück sflächen ist je 
angefangene 10 S tellplatz einheiten mindestens 1 Laubbaumhochstamm anzupflanz en.  

9.9 In der S umme ist je angefangene 800 m² Grundstück sfläche mindestens ein 
standortgerechter, großk roniger Laubbaumhochstamm anzupflanz en. Die zeichnerisch 
festgesetzten Pflanzgebote und die Pflanz gebote im Bereich der S tellplätz e w erden 
angerechnet.  

9.10 Z u verw enden sind standortgerechte, siedlungsverträgliche - im S traßenraum 
schmalk ronige - Laubgehölz e. Die Anpflanzung von Nadelgehölz en ist nicht zulässig. 
W eitere Hinw eise zur Pflanzenverw endung (Artenliste) siehe Begründung. 
Als M indestqualität für die Gehölzpflanzungen w erden festgesetzt:  
Laubbaumhochstamm, 3 x verpflanzt, S tammumfang 16-18 cm (Baumreihe, S tellplätz e, 
Einzelpflanzung)  
Laubbaumhochstamm, S tammumfang 14-16 cm (Gehölz flächen) 
Heister, 2 x verpflanzt, 200-250 cm 
S träucher, verpflanzter S trauch, 3-5 T riebe, 60-100 cm 

9.11 Die festgesetzten Pflanz gebote sind innerhalb eines Jahres nach Baufertigstellung 
anzupflanzen und fachgerecht zu pflegen und zu entw ick eln. Die Grundstück seigentümer 
sind für die ordnungsgemäße und fachgerechte Pflege und Erhaltung der 
Begrünungsmaßnahmen verantwortlich. Ausgefallene Bäume sind durch entsprechende 
Nachpflanzungen zu ersetzen.  

10. Flächen od er Ma ßna hm en zu m  Schu tz, zu r Pflege u nd  zu r Entwicklu ng von 
Bod en, Na tu r u nd  La nd scha ft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 Ba u GB) 

10.1 Dem Bebauungsplan „Quelle“ w erden zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und 
Landschaft im S inne des § 1a  Abs. 3 i.V.m . § 9 Abs. 1a  Ba u GB folgende Flächen und 
M aßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs mit einem Flächenumgriff von 2,4 ha 
verbindlich und dauerhaft zugeordnet:   

10.2 Au sgleichsfläche A1 - Stre u obstwiese (0,29 ha ) 
Fl.-S t. 3433, Gemeinde Eschau, Gemark ung Eschau 
 Entw ick lung einer artenreichen S treuobstw iese durch Ansaat eines Biotop-S aatgutes, 
Verzicht auf Düngung, M ahdturnus 2 x /Jahr, erster M ahdtermin ab 01.06. bis 15.06. 
einschl. Beseitigung des M ahdgutes.  

 Anpflanzung von 10 (W ild)-Obstbäumen als Hochstämme 
 Jegliche Düngung und der Einsatz von Pflanz enschutzmitteln sind nicht zulässig.   
 Die M aßnahmen sind einschließlich der Anlage der Z auneidechsenhabitate als 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-M aßnahmen) unmittelbar nach Rechtsk raft 
des Bebauungsplans herzustellen. 

10.3 Au sgleichsfläche A2 Wa ld u m ba u  (1,84 ha ) 
Fl.-S t. 4160 T eilfläche, Gemeinde Eschau, Gemark ung Eschau, W aldort W irbel   
 Umw andlung des K iefern-Fichten-Nadelholz bestands in einen naturnahen, 
standortgerechten Laubw aldbestand durch vorzeitige Entnahme des Nadelholz anteils 
und Anpflanzung von Laubgehölz en gem. K onzept des AELF). 

 Die gesamte, zum Ausgleich forstw irtschaftlich umgebaute W aldfläche w ird unter 
Fortbestand des erhöhten Laubholz anteils verpflichtend nach den Grundsätzen für 
einen naturnahen W aldbau im bayerischen S taatsw ald bew irtschaftet.  

 Verzicht auf die Entnahme und Nutzung von Altbaumgruppen zur Anreicherung der 
Ausgleichsflächen um ökologisch w ertvolle Biotopstruk turen.  

 S chaffung reich gestufter, naturnaher W aldränder  
 Die künftige Bew irtschaftung hat die ökologische Z w eck bindung zu beachten. 
 M it der Umsetzung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen ist spätestens mit der 
Erschließung des Baugebiets zu beginnen.  

10.4 Au sgleichsfläche A3 Wa ld u m ba u  (0,27 ha ) 
Fl.-S t. 502 T eilfläche, Gemeinde Eschau, Gemarkung Hobbach, W aldort W olfsrain   
 Umw andlung des K iefern-Fichten-Nadelholz bestands in einen naturnahen, 
standortgerechten Laubw aldbestand durch vorzeitige Entnahme des Nadelholz anteils 
und Anpflanzung von Laubgehölz en gem. K onzept Ö kologische Ausgleichsflächen 
zum Bebauungsplan „Quelle“ des AELF 08.02.2018  

 Übernahme des K onzepts Ö kologische Ausgleichsflächen zum Bebauungsplan 
„Quelle“ des AELF 08.02.2018 in den Forstw irtschaftsplan. 

 Die gesamte, zum Ausgleich forstw irtschaftlich umgebaute W aldfläche w ird unter 
Fortbestand des erhöhten Laubholz anteils verpflichtend nach den Grundsätzen für 
einen naturnahen W aldbau im bayerischen S taatsw ald bew irtschaftet.  

 

 Verzicht auf die Entnahme und Nutzung von Altbaumgruppen zur Anreicherung der 
Ausgleichsflächen um ökologisch w ertvolle Biotopstruk turen.  

 S chaffung reich gestufter, naturnaher W aldränder  
 Die künftige Bew irtschaftung hat die ökologische Z w eck bindung zu beachten. 
 M it der Umsetzung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen ist spätestens mit der 
Erschließung des Baugebiets zu beginnen.  

10.5 Vor Baubeginn sind zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Verbote 
nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1-4 i.V.m. Abs. 5 BNatS chG folgende M aßnahmen als 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-M aßnahmen) spätestens im Jahr vor 
Baubeginn der Erschließung herzustellen: 
 Ausbringen von fünf Fledermausk ästen verschiedener K astentypen, in benachbarten 
Gehölz bereichen z. B. der öffentlichen Grünflächen innerhalb des Geltungsbereichs 
oder in benachbarten Gehölz beständen in verbindlicher Abstimmung mit den 
jew eiligen Eigentümern oder auf der Ausgleichsfläche A1 

 Ausbringen von sechs Nistk ästen verschiedener K astentypen für höhlenbrütende 
Vogelarten (S teink auz) z. B. der öffentlichen Grünflächen innerhalb des 
Geltungsbereichs oder in benachbarten Gehölz beständen in verbindlicher 
Abstimmung mit den jew eiligen Eigentümern oder auf der Fläche A1 

 Z ur Durchführung der fachgerechten Herstellung der artenschutzrechtlich 
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen ist eine fachk undige Ö kologische 
Baubegleitung einzusetzen. 

 
F.  Ba u ord nu ngsrechtliche Vorschriften gem äß Art. 6 u nd  Art. 81 d er 

Ba yerischen Ba u ord nu ng (Ba yBO ) – Gesta ltu ng d er ba u lichen 
Anla gen u nd  d er Gru nd stücke 

1. Absta nd sflächen 
1.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Quelle“ gelten die Abstandsflächenvorschriften 

gemäß Art. 6 der BayBO. 
2. Dächer 
2.1 In den M ischgebieten sind die Dächer von Haupt- und Nebengebäuden mit einer 

Dachneigung zw ischen 0° und 45° auszuführen. 
2.2 Im eingeschränk ten Gew erbegebiet sind die Dächer von Haupt- und Nebengebäuden mit 

einer Dachneigung z w ischen 0° und 20° zulässig. 
2.3 Doppelhaushälften und Reihenhäuser müssen die gleiche Dachform und Dachneigung 

aufw eisen. 
 3. Da cha u fba u te n in d e n Mischgebie te n 
3.1 Z ulässig sind Einzelgauben ab 35° Dachneigung, S chleppgauben nur bei 45° 

Dachneigung sow ie Z w erchgiebel, die die gleiche Dachneigung w ie das Hauptdach 
aufw eisen. 

3.2 Die Firste von Z w erchgiebeln und Dachgauben müssen niedriger als der Hauptfirst des 
Daches liegen.  

3.3 Bei Doppelhaushälften und Reihenhäusern müssen Z w erchgiebel und Dachgauben zum 
Ortgang einen Abstand von mindestens 1,50 m einhalten, bei Einzelhäusern mind. 2,00 
m. 

3.4 Die S umme der Breiten von Z w erchgiebeln und Dachgauben (zusammengenommen) darf 
höchstens ein Drittel der Breite der jew eiligen Dachfläche betragen. 

3.5 Die Breite von einzelnen Z w erchgiebeln und Dachgauben darf höchstens 4,0 m betragen. 
4. Ma teria lien u nd  Fa rben  
4.1 Dacheindeck ungen sind in den Farben Rot bis Rotbraun und in Grau- und Anthraz ittönen 

zulässig. 
4.2 Auf Flachdächern und flachgeneigten Dächern ist eine extensive Begrünung zulässig.  
5. Werbe a nla gen  
5.1 W erbeanlagen sind nur an Ort und S tätte der Leistung zulässig.  
5.2 W erbeanlagen sind nur an Gebäuden und innerhalb der Baugrenzen zulässig. S ie dürfen 

den Bauk örper in der Höhe nicht überschreiten. W erbeanlagen auf den Dachflächen sind 
nicht zulässig. 

5.3 Ausnahmsw eise sind freistehende W erbeanlagen (Pylone) auch außerhalb der 
Baugrenzen an der öffentlichen Haupterschließungsstraße zulässig.  

5.4 Freistehende W erbeanlagen sind bis zu einem Abstand von 20 m zur S taatsstraße 
unzulässig und im Abstand zw ischen 20 m und 40 m von der S taatsstraße nur mit 
Z ustimmung der S traßenbaubehörde möglich. 

5.5 Die Verw endung der Farben von Firmenlogos ist für W erbeanlagen zulässig.  
5.6 W erbeanlagen mit grellem, w echselndem oder bew egtem Licht sow ie Projek tionen sind 

unzulässig.  
 6.    Sola renergie a nla gen u nd  Sonnenkollektoren 
6.1 S olarenergieanlagen (Photovoltaik anlagen) und S onnenkollek toren sind nur in, an und 

auf Dachflächen von Gebäuden zulässig. 
7. Einfrie d u ngen 

Einfriedungen sind nur sock ellos mit mind. 15 cm Bodenfreiheit und in einer Höhe bis zu 
2,00 m zulässig. 

8. Geländ everänd eru ngen 
8.1 Aufschüttungen, Abgrabungen, S tützmauern oder Gabionen zum Geländeausgleich sind 

im S ondergebiet und in den eingeschränkten Gew erbegebieten bis max. 2,00 m, im 
M ischgebiet bis max. 1,00 m zulässig.  

8.2 Höhenunterschiede sind durch zu bepflanzende Böschungen (Neigung mindestens 1:1,5), 
S tützmauern oder Gabionen auf dem Baugrundstück selbst auszugleichen. 

G.  Textliche Hinweise  
1. Bod en- u nd  Gru nd wa sserschu tz 
1.1 M utterboden ist möglichst auf dem Baugrundstück getrennt von unbelebtem Boden zu 

lagern und w ieder zu verw enden bz w. oberflächig einzubauen.  
1.2 Für Auffüllungen darf nur w eitgehend unbelastetes M aterial (Z .0 – Z .1) verw endet 

w erden. 
2. Entwässeru ng 
2.1 Die Entw ässerung der Baugebiete erfolgt im T rennsystem über die gemeindliche S chmutz- 

und Regenw asserk analisation. S chmutz w asser darf ausschließlich in den dafür 
vorgesehenen S chmutz w asserk anal eingeleitet w erden. Autow aschplätz e und sonstige 
W aschplätz e, auf denen S chmutz w asser anfällt, sind an den S chmutz w asserk anal 
anzuschließen. Unverschmutztes Niederschlagsw asser ist ausschließlich in den 
Regenw asserk anal einzuleiten, sofern es nicht gespeichert oder versick ert w ird. Es w ird 
empfohlen, das unverschmutzte Niederschlagsw asser in Z isternen zu speichern und zur 
Grünflächenbew ässerung zu verw enden. Die Entw ässerungssatzung des M ark tes Eschau 
ist zu beachten. Das DW A M erk blatt M  153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 
Regenw asser" ist zu beachten. 

2.2 Auf jedem Baugrundstück sind K ontrollschächte zu errichten, über die sowohl der 
S chmutz w asserk anal als auch der Regenw asserk anal frei zugänglich sein müssen.  

2.3 Die ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden S chmutz- und Niederschlagsw assers ist 
im jew eiligen Baugesuch nachzuw eisen. Dabei ist vom Antragsteller zu erk lären, dass die 
gesetz lichen Vorgaben der NW Frei, der T renOG und T renGW  beachtet w urden.  

 2.4 Bei der Planung und Ausführung der W asserversorgungsanlage sind die einschlägigen 
Vorschriften der DVGW  zu beachten, insbesondere jedoch folgende Arbeitsblätter: 
 W  405 „Bereitstellung von Löschw asser durch die öffentliche T rink w asserversorgung“ 
 W  331 „Hydrantenrichtlinien“ 
 W  313 „ Richtlinien für Bau und Betrieb von Feuerlösch- und Brandschutz anlagen in 
Grundstück en im Anschluss an T rink w asserleitungen“ 

 W  311 „ W asserversorgung, -speicherung, Bau von W asserbehältern, Grundlagen und 
Ausführungsbeispiele“  

 

2.5 Für die Einleitung des anfallenden Niederschlagsw assers in die Elsava ist eine 
w asserrechtliche Erlaubnis einzuholen. 

2.6 Im Bereich der Baugebiete ist mit Hangschichtenw asser zu rechnen.  
Bei Gebäudeteilen, die in den Untergrund eingreifen, sind deshalb M aßnahmen zur 
Abdichtung gegen von außen drück endes W asser und aufstauendes S ick erw asser (z.B. 
„w eiße W anne“) zu empfehlen.  

3. Im m issionsschu tz 
3.1 Geräuschkontingentierung 

Übliche M ischgebietsnutzungen entsprechen in der Regel folgenden 
Emissionskontingenten LEK  gemäß DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ 
M I  55dB(A) 40dB(A) bis 45dB(A) 
 
W enn die geplanten M ischgebietsnutzungen die oben genannten W erte überschreiten, ist 
die Verträglichk eit mit der schutzbedürftigen Nachbarnutzung gutachterlich 
nachzuw eisen. 

3.2 Der Nachw eis der Einhaltung der Geräuschkontingente gemäß den textlichen 
Festsetzungen E.2.5 und E.3.2 ist im Baugenehmigungs- oder Freistellungsverfahren 
gegenüber der Baugenehmigungsbehörde des M ark tes Eschau zu erbringen. 

3.3 Lärm-, S taub- und Geruchsimmissionen  
Durch die Bew irtschaftung der unmittelbar an das Planungsgebiet angrenzenden 
landw irtschaftlichen Nutz flächen k ann es zu Lärm-, S taub- und Geruchsimmissionen im 
Planungsgebiet kommen, w itterungsabhängig auch an S onn- und Feiertagen. Diese 
Beeinträchtigungen sind hinzunehmen.  
Z um S chutz vor Emissionen aus landw irtschaftlichen Flächen ist auf den angrenzenden 
Grundstück en im Norden des Baugebietes die Anpflanzung von Heck en und Baumreihen 
zu empfehlen.  

4. Bra nd schu tz 
4.1 Die Rettungshöhe ist aufgrund der Ausstattung der Feuerw ehr in Eschau auf 7,00 m 

beschränk t.  
4.2 Der z w eite Rettungsw eg ist ggf. durch geeignete bauliche M aßnahmen (z. B. 

S icherheitstreppenraum) im Rahmen des Bauantrages nachzuw eisen. (vgl. Art. 31 Abs. 3 
BayBO). 

5. Bepfla nzu ng  
5.1 Z w ischen geplanten Baumstandorten und unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen 

sind S chutzabstände von 2,5 m einzuhalten (vgl. M erk blatt Nr. 939 „Bäume, unterirdische 
Leitungen und K anäle“ der FGS V, Gemeinschaftsausgabe mit DW A und DVGW , Ausgabe 
2013). 

5.2 Die erforderlichen Grenzabstände für die Bepflanzung richten sich nach den Vorschriften 
des Bayerischen Nachbarrechts (Art. 47, 48 Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch). 

 5.3 Die fachlichen Empfehlungen und Vorgaben einschlägiger Richtlinien und Regelw erk e 
zur Bepflanzung, w ie beispielsw eise die FLL-Richtlinie „Empfehlung für 
Baumpflanzungen“ oder FLL-Dachbegrünungsrichtlinie“ in der jew eils ak tuellen 
Fassung sind zu beachten. 

6. Freiflächengesta ltu ngspla n, Au sgleichsm a ßna hm en 
6.1 Aus dem zum jew eiligen Bauantrag vorzulegenden qualifiz ierten 

Freiflächengestaltungsplan müssen der Nachw eis der zu erbringenden Auflagen 
entsprechend der Festsetzungen des Bebauungsplans sow ie eine K ostenschätzung 
prüfbar hervorgehen. 

6.2 Z ur S icherung und Durchsetzung der festgesetzten Pflanzgebote ist unabhängig vom 
Genehmigungsverfahren mit dem Bauantrag eine K aution/Bürgschaft in Höhe der 
K ostenschätzung gemäß Freiflächengestaltungsplan bei der 
Baugenehmigungsbehörde zu hinterlegen.  

6.3 Die frist- und sachgerechte Durchführung der Vermeidungs- sow ie der festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahmen ist zu dokumentieren (§ 17 Abs. 7 S atz 2 BNatS chG).  

6.4 Die festgesetzten Flächen und M aßnahmen zum S chutz, zur Pflege und zur 
Entw ick lung von Boden, Natur und Landschaft sind nach deren Fertigstellung und 
Funktionserfüllung an das Ö koflächenk ataster beim Bayerischen Landesamt für 
Umw elt (LfU) zu melden; diese M eldung ist der Unteren Naturschutz behörde 
anzuz eigen. 

6.5 Die Ausgleichsflächen sind von der unteren Naturschutzbehörde abnehmen zu lassen.  
Ein Abschlussbericht der Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen ist der unteren 
Naturschutz behörde vorzulegen. 

7. Artenschu tz 
7.1 Z ur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Verbote nach § 44 Abs. 1 

Nrn. 1-4 i.V.m. Abs. 5 BNatS chG sind:  
 z ur Beleuchtung der Betriebsgelände im Gew erbegebiet und M ischgebiet 

insek tenfreundliche Leuchtmittel (S tand der T echnik) in nach unten strahlenden 
Gehäusen zu verw enden. 

 bauvorbereitende M aßnahmen, w ie die Beseitigung der Vegetationsdeck e, Abtrag 
von Boden und Bodenvegetation, Auffüllungen sow ie Baufeldfreimachung nur 
innerhalb des Z eitraums z w ischen Ende Juli bis Ende Februar zulässig. Alternativ 
ist vor Beginn der Arbeiten nachzuw eisen, dass k eine Vögel im Baufeld brüten. 

 Rodung von Gehölz en nur innerhalb des Z eitraums zw ischen Anfang Oktober bis 
Ende Februar zulässig. Alternativ ist vor Beginn der Arbeiten nachzuw eisen, dass 
k eine Vögel im Baufeld brüten. 

 bauvorbereitende M aßnahmen, w ie der Abbruch von Gebäuden nur innerhalb 
des Z eitraums z w ischen 15. S eptember bis 31. Oktober zulässig; alternativ ist vor 
Beginn der Arbeiten nachzuw eisen, dass k eine Fledermäuse das Gebäude als 
Habitat nutzen. 

 Eingriffe in offene, vegetationsfreie Bereiche, in Bereiche mit trock ener, lück iger 
Vegetation oder in S truk turen w ie S tein- und Holz haufen nur im August zulässig. 
Alternativ ist vor Beginn der Arbeiten nachzuw eisen, dass k eine Z auneidechsen im 
Baufeld vorhanden sind. 

8. Denkm a lschu tz 
Gemäß Art. 8 Abs. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes sind bei Bau- und 
Erdarbeiten auftretende Funde von Bodenaltertümern unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutz behörde am Landratsamt M iltenberg oder dem Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege anzuz eigen. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort 
sind bis zum Ablauf einer W oche nach der Anzeige unverändert zu belassen, w enn 
nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet (Art. 8 Abs. 2 DS chG). 

Verfa hrensverm erke 
 
Der M ark tgemeinderat des M ark tes Eschau hat in seiner S itzung am 04.02.2013 die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Quelle“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
w urde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 18.03.2015 ortsüblich bek annt gemacht.  
 
Die frühzeitige Ö ffentlichk eitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat für den 
Vorentw urf des Bebauungsplans „Quelle“ in der Fassung vom 02.03.2015 in der Z eit 
vom 26.03.2015 bis 27.04.2015 stattgefunden. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen T räger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentw urf des Bebauungsplans „Quelle“ in der 
Fassung vom 02.03.2015 hat mit S chreiben vom 05.03.2015 bis zum 27.04.2015 
stattgefunden. 
 
Der Entw urf des Bebauungsplans „Quelle“ in der Fassung vom 29.05.2017 wurde mit 
der Begründung und Umw eltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom 
05.10.2017 bis 10.11.2017 öffentlich ausgelegt.  
 
Z u dem Entw urf des Bebauungsplans „Quelle“ in der Fassung vom 29.05.2017 
wurden die Behörden und sonstigen T räger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB mit S chreiben vom 27.09.2017 bis zum 10.11.2017 beteiligt.  
 
Aufgrund von Änderungen und Ergänzungen der zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen, der zeichnerischen und textlichen Hinw eise sow ie der Begründung des 
Bebauungsplans w urde der Entw urf des Bebauungsplans „Quelle“ in der Fassung vom 
19.03.2018 mit der Begründung und Umw eltbericht gemäß § 4a Abs. 3 S atz 1 i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom 19.04.2018 bis 18.05.2018 erneut öffentlich 
ausgelegt. 
 
Die von der Änderung und Ergänzung berührten Behörden und sonstigen T räger 
öffentlicher Belange w urden gemäß § 4a Abs. 3 S atz 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB zu 
dem Entw urf des Bebauungsplans „Quelle“ in der Fassung vom 19.03.2018 mit 
S chreiben vom 11.04.2018 bis zum 18.05.2018 erneut beteiligt. 
 
Der M ark t Eschau hat mit Beschluss des M ark tgemeinderats vom 02.07.2018 den 
Bebauungsplan „Quelle“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 02.07.2018 
als S atzung beschlossen. 
 
 
 
 
M ark t Eschau, den _______________________          
 
 
_____________________________________ 
Günther     1. Bürgermeister (S iegel) 
 
 
Ausgefertigt: 
 
 
 
 
M ark t Eschau, den _______________________          
 
 
_____________________________________ 
Günther     1. Bürgermeister (S iegel)  
 
Der S atzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan w urde am ___________________ gemäß 
§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bek annt gemacht.  
 
M it dieser Bek anntmachung ist der Bebauungsplan „Quelle“ in K raft getreten. 
 
 
 
 
M ark t Eschau, den _______________________          
 
 
_____________________________________ 
Günther       1. Bürgermeister (S iegel) 
 

A. Festse tzu ngen d u rch Pla nzeichen
1. Geltu ngsbereich (§ 9 Abs. 7 Ba u GB)

2. Art d er ba u lichen Nu tzu ng (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Ba u GB; §§ 1 bis 11 Ba u NVO )

3. Ma ß d er ba u lichen Nu tzu ng 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Ba u GB, § 16 ff. Ba u NVO )

4. Ba u weise, Ba u grenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Ba u GB, §§ 22 u nd  23 Ba u NVO )

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes "Quelle"

offene Bauw eiseo

Baugrenze

M ischgebiet gemäß § 6 BauNVO 

eingeschränk tes Gew erbegebiet gemäß § 8 BauNVO

L   nachtsEK EKGeräuschkontingent L     nachts in dB(A) 
EKGeräuschkontingent L     tags in dB(A)

maximal zulässige Gebäudehöhe/Firsthöhe in m, lt. Planeintrag Nutzungsschablone
bezogen auf die gemittelte Höhe des Fahrbahnrandes der Planstraße A
in Verbindung mit textlicher Festsetzung Z iff. E.4.3 bz w. E.4.4

maximal zulässige W andhöhe in m, lt. Planeintrag Nutzungsschablone
bezogen auf die gemittelte Höhe des Fahrbahnrandes der Planstraße A
in Verbindung mit textlicher Festsetzung Z iff. E.4.3 bz w. E.4.4

W H max

L    tagsEK

GH max

S ondergebiet gemäß § 11,  Abs. 3, Nr. 2. BauNVOS O  EH

abw eichende Bauw eisea

M I

maximal zulässige Grundflächenzahl lt. Planeintrag NutzungsschabloneGRZ

GEe

8. Flächen u nd  Ma ßna hm en zu m  Schu tz, zu r Pflege
u nd  zu r Entwicklu ng von Bod en, Na tu r u nd
La nd scha ft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 Ba u GB) 

K ünstliche Nisthöhlen für S teink auz/Vogelarten (S tandort flexibel)

Totholz- und S teinhaufen als Z auneidechsenhabitat, anzulegen
gemäß ak tuellen fachlichen S tandards (vgl. Praxismerk blätter der
K oordinierungsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz, w w w. k arch.ch;
Ausführungsdetails siehe Anlage zur Begründung)

Pflanzbindung: artenreiches Grünland
(S tandort flexibel) 

Flächen und M aßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft, gem. § 1a Abs. 3 BauGB und § 9 Abs. 1a 
BauGB, extern zugeordnet

K ünstliche Fledermausk ästen (S tandort flexibel)

9. Sonstige Feste tzu ngen

Bereich mit bedingter Festsetzung, Planstraße B + C
(§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BauGB)
(s. Begründung, K ap. 4.5)

mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen

C. Na chrichtliche Überna hm en
festgesetztes Überschw emmungs-
gebiet HQ100 der Elsava (30.10.2015)

Ha u ptver- u nd  Entsorgu ngsleitu ngen u nterird isch, hier: 
S tromleitung der Bayernw erk AG
mit S chutz streifen

B. Ba u ord nu ngsrechtliche Vorschrifte n (Art. 81 Ba yBO )

M aß der zulässigen DachneigungDN 0-20°

Höhenschichtlinien mit Höhenangabe190

Naturpark S pessart

Landschaftsschutz gebiet innerhalb des Naturpark s S pessartLS G

geplante S traßen im Umfeld des Geltungsbereichs

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes "Am großen Trieb" 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes "S teinig und Erw eiterung Großer Trieb" 

Anbauverbotszone 20 m (Art. 23 BayS trW G)

Gebäude Bestand

Vermaßung3,00

S chnittlinie

D. Z eichnerische Hinweise

Flurstück mit Flurstück snummer2814/2
2813

2817


